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Antrag auf Nachteilsausgleich und/oder Notenschutz 

An die Grundschule Urspringen 
z.Hd. der Schulleitung 
Schulstraße 8  
97857 Urspringen 

Hiermit stellen wir/stelle ich einen Antrag auf  

O Nachteilsausgleich*                   O Notenschutz** 

 

im Hinblick auf eine  

O Lesestörung                       O Rechtschreibstörung                  O Lese- und Rechtschreibstörung 

 

für unsere/meine Tochter / unseren/meinen Sohn______________________________________ , 

geboren__________________________________, Klasse ______, Grundschule Urspringen im 

Schuljahr ______________________.  

 

Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Tel.: _________________________________ Mail: ____________________________________ 

 Ich bin mit der testdiagnostischen Überprüfung meines Kindes durch die Schulpsychologin, die 

Beratungslehrkraft bzw. den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst einverstanden.  

 Ich stimme zu, dass sich die Beratungsdienste mit der Lehrkraft und der Schulleitung über die 

Ergebnisse der diagnostischen Untersuchungen meines Kindes austauschen. 

 Die Testung fand bereits außerschulisch statt (fachärztliche Stellungnahme), die Unterlagen 

liegen der Schulpsychologin vor. 

 

Ort, Datum                                       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

* Nachteilsausgleich (BaySchO § 33)  

Nachteilsausgleich ist eine Anpassung der äußeren Prüfungsbedingungen, das fachliche Anforderungsniveau der 

Leistungsanforderungen bleibt gewahrt.   

Nachteilsausgleich wird nicht im Zeugnis vermerkt.  

 

** Notenschutz (BaySchO § 34 und BayEUG Art.52)  

Notenschutz wird berücksichtigt bei einzelnen Leistungsnachweisen, bei Gesamt- und Zeugnisnoten und bei 

Abschlussprüfungen. Notenschutz kann bei Lese-Rechtschreibstörung (und bei isolierter Rechtschreibstörung, 

Lesestörung) erteilt werden, wenn eine Leistung oder Teilleistung auch unter Gewährung von Nachteilsausgleich nicht 

erbracht und auch nicht durch eine andere Leistung ersetzt werden kann.  

Art und Umfang des Notenschutzes werden im Zeugnis vermerkt.  

 


